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III. Teil Zusammenstellung der Anlagen zum Managementplan 

Dokumentation des Beteiligungs- und Abstimmungsverfahrens  

Der Beteiligungs- und Abstimmungsprozess zum FFH-Managementplan DE 2631-301 

erfolgte im Rahmen von: 

- einer schriftlichen Erstinformation betroffener Behörden und Interessenvertreter über 

den Beginn der Managementplanung am 22.02.2016 

- einer Pressemitteilung über den Beginn der Managementplanung auf der Homepage 

des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg (PM 

06/2016) und an die regionale Presse am 21.04.2016 

- einer Information über den Planungsstand (Entwurf der naturschutzfachlichen Grund-

lagen) auf der Homepage des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt 

Westmecklenburg am 18.07.2016 

- einer Arbeitsgruppenberatung zur Maßnahmenplanung im FFH-Gebiet mit der Lan-

desforst M-V, dem Forstamt Karbow, dem Gebietsbetreuer des NSG Marienfließ, der 

unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Ludwigslust-Parchim, dem StALU WM 

und der UmweltPlan GmbH am 10.08.2016 

- einer Arbeitsgruppenberatung zur Maßnahmenplanung im FFH-Gebiet mit der DBU 

Naturerbe GmbH, der BImA - Sparte Bundesforst, der Landesforst M-V, dem Lande-

samt für Zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, dem Brand- und Katastrophen-

schutz (LPBK), dem Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz 

M-V, dem LUNG M-V, dem Gebietsbetreuer des NSG Marienfließ, der DiBuKa GmbH 

und dem StALU WM am 01.06.2016 

- einer telefonischen Abstimmung zwischen der Landesforst M-V und dem StALU WM 

am 12.08.2016 

- einem öffentlichen Rundgang durch das FFH-Gebiet am 20.09.2016 

- Informationen zum FFH-Gebiet und zum Stand der FFH-Managementplanung auf der 

Homepage des StALU WM; Veröffentlichung von Grundlagenteil und Endfassung des 

FFH-Managementplanes  

Die Pressemitteilungen, Protokolle der Veranstaltungen (einschließlich der Teilnehmerlis-

ten) sowie die Gesprächsnotiz der Telefonabstimmung sind der Dokumentation als An-

hang beigefügt.   

Vom Amt für Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg ist im Vorfeld der 

FFH-Managementplanung eine Stellungnahme eingegangen. Eine umfangreiche Stel-

lungnahme zum Entwurf des FFH-Managementplanes DE 2639-301 wurde am 10.10. 

2016 durch die DBU Naturerbe GmbH übergeben. Die Abwägung des Verfahrensbeauf-

tragten zu beiden Stellungnahmen ist der folgenden Tabelle zu entnehmen.  
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Tabelle 13: Dokumentation der Beteiligung 

Stellungsnehmen-
der/ Datum 

Kapitel, 
Seite 

Stellungnahme (Original-
text) 

Ergebnis Begründung 

AfRL WM, 
14.03.2016 

- Hinweis, dass das FFH-
Gebiet im RREPWM als: 

- Vorranggebiet Natur-
schutz 

- Vorbehaltsgebiet 
Kompensation und 
Entwicklung ausge-
wiesen ist 

Hinweise 
wurden im FFH-
Management-
plan berücksich-
tigt. 

Ziele und Grundsätze 
der Raumordnung sind 
im Rahmen der FFH-
Managementplanung 
zu beachten. 

DBU Naturerbe 
GmbH, 10.10.2016 

Kap. I.1.1 

S. 5 und 9 

„Eigentum des Bundes“: 
Die Deutsche Bundesstif-
tung Umwelt (DBU) ist eine 
Stiftung bürgerlichen 
Rechts und die DBU 
Naturerbe GmbH eine 
gemeinnützige Tochterge-
sellschaft der DBU. Die 
eigentumsrechtliche Über-
tragung der DBU-Natur-
erbefläche Marienfließ 
(471,11 ha) aus dem 
Eigentum des Bundes 
(BImA) erfolgte am 
17.05.2010 (nicht 2011 wie 
auf S. 5). Entsprechend ist 
die Fläche nun nicht mehr 
im Eigentum des Bundes. 

Hinweis wird im 
Management-
plan berücksich-
tigt. 

Versehentlich erfolgte 
eine falsche Jahres-
angabe. Die Benen-
nung der Rechtsform 
der DBU und deren 
Tochter dienen der 
Klarstellung. 

Kap. I.1.1 

S. 6 

Die Kartierungsdaten 
(Biotoptypen- und FFH-
Lebensraumtypenkartie-
rung) wurde von der DBU 
Naturerbe GmbH durchge-
führt und dem StALU 
Westmecklenburg für den 
Zweck der Management-
planung vollständig zur 
Verfügung gestellt. Diese 
Kartierung ist die Grundla-
ge Ihres Planes für das 
Gebiet der DBU-
Naturerbefläche Marien-
fließ. Wir wären Ihnen 
dankbar, wenn sie dies 
auch entsprechend in 
Ihrem Text würdigen und 
dabei auf den Entwurf des 
Naturerbeentwicklungs-
plans verweisen würden. 

Bitte wird im 
Management-
plan entspro-
chen. 

Im FFH-Management-
plan werden die 
berücksichtigten Kar-
tierdaten als aktuellste 
Informationen zum Ge-
biet aufgeführt. Die ge-
wünschten weiteren 
Ausführungen dienen 
der Erläuterung zur 
Herkunft der Kartier-
daten. 

Kap. I.3.1 

S. 16 

Die vorliegende Luftbildin-
terpretation zu den Biotop- 
und FFH-Lebensraumty-
pen im Teilgebiet der DBU-
Naturerbefläche Marien-
fließ Ost (Bombodrom) 
wurde von Mitarbeitern der 
DBU Naturerbe GmbH 
durchgeführt (s. Naturerbe-

Hinweis wird im 
Management-
plan berücksich-
tigt. 

Quelle wird im 
Quellenver-
zeichnis ergänz. 

Der Sachverhalt war 
nicht bekannt. 
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Stellungsnehmen-
der/ Datum 

Kapitel, 
Seite 

Stellungnahme (Original-
text) 

Ergebnis Begründung 

Entwicklungs-plan Marien-
fließ, Zitat: DBU Naturerbe, 
2014a). Der Verweis auf 
BIOM (2014) ist hier 
entsprechend zu streichen 
und um das konkrete Zitat 
zu ändern. 

Kap. I.5.2 

S. 29 

Dass im südwestlichen Teil 
des Bombodroms mit einer 
geringeren (und weniger 
gefährlichen) Munitionsbe-
lastung zu rechnen ist, ist 
eine Vermutung, die sich 
nach unseren Unterlagen 
nicht bestätigen lässt. Bitte 
formulieren Sie dies 
eindeutig als Vermutung 
von Herrn Steinhäuser und 
stellen Sie dies nicht als 
gegeben hin. Wir weisen 
ausdrücklich darauf hin, 
dass eine Munitionsbelas-
tung grundsätzlich Gefah-
ren für Leib und Leben 
birgt. 

Hinweis wird im 
Management-
plan berücksich-
tigt. 

Eine differenzierte 
Munitionssondierung 
liegt bisher nicht vor. 
Jedoch lässt sich aus 
der Art der ehemaligen 
Nutzung ableiten, dass 
im Bombodrom mit 
unterschiedlich starker 
Munitionsbelastung zu 
rechnen ist. 

Es wird klargestellt, 
dass es sich um eine 
Vermutung handelt 
und nur eine Sondie-
rung eine endgültige 
Klärung herbeiführen 
kann. 

Kap. II.1.1 

S. 30 

„Die im DBU Naturerbe-
Entwicklungsplan festge-
legten Maßnahmen für den 
westlichen Teil des FFH-
Gebietes werden berück-
sichtigt.“ Wir weisen darauf 
hin, dass die grundsätzli-
che Maßnahmenplanung 
von der DBU Naturerbe 
GmbH durchgeführt und in 
Ihrem Natura 2000-
Management-plan über-
nommen wurde. Die 
Herangehensweise der 
DBU Naturerbe GmbH mit 
eigener Planung zur 
Sicherung und Entwicklung 
der Fläche sollte benannt 
werden. Auch hier wären 
wir Ihnen dankbar, wenn 
Sie die Textpassage 
entsprechend überarbeiten 
würden. 

Hinweis wird im 
Management-
plan berücksich-
tigt. 

Die grundsätzliche 
Maßnahmenplanung 
der DBU Naturerbe 
GmbH entspricht den 
im Managementplan 
genannten Maßnah-
men zum Erhalt/ 
Wiederherstellung des 
günstigen Erhaltungs-
zustandes des LRT 
4030. Die Maßnahmen 
wurden übernommen 
und textlich der Maß-
nahmenbeschreibung 
im Managementplan 
angepasst.  

Kap. II.1.1 

S. 34 

Anregung im westlichen 
Teil (DBU Naturerbe) 
einen Feldblock einzurich-
ten: Unseres Wissens 
besteht hier bereits ein 
Feldblock. 

Hinweis wird im 
Management-
plan nicht 
berücksichtigt. 

Der bestehende 
Feldblock im westli-
chen Teil erstreckt sich 
nicht über die gesamte 
Fläche. 

Kap. II.1.1 

S. 34/ 35 

Erhaltung/ Wiederherstel-
lung LRT 4030 im Bom-
bodrom, Machbarkeitsstu-
die: Zielstellung ist die 
Offenhaltung der Flächen 
des Bombodroms im 

Hinweis wird zur 
Kenntnis ge-
nommen. 

Eine konkrete Abgren-
zung von Maßnah-
menflächen ist erst 
nach Erarbeitung einer 
Machbarkeitsstudie, 
die auch eine Muniti-
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Stellungsnehmen-
der/ Datum 

Kapitel, 
Seite 

Stellungnahme (Original-
text) 

Ergebnis Begründung 

südlichen Bereich zur 
Erhaltung des LRT 4030. 
Aktuell ist wegen des 
Betretungsverbotes durch 
das Landesamt für zentra-
le Aufgaben und Technik 
der Polizei, Band- und 
Katastrophenschutz 
Mecklenburg-Vorpommern 
en Betreten der Flächen 
zur Pflege nicht erlaubt. 
Die DBU Naturerbe GmbH 
arbeitet gemeinsam mit 
dem Land Mecklenburg-
Vorpommern und dessen 
Fachbehörden sowie den 
örtlichen Ordnungsbehör-
den und dem Landesamt 
für zentrale Aufgaben und 
Technik der Polizei, Brand- 
und Katastrophenschutz 
Mecklenburg-Vorpommern 
an einer Lösung, die die 
Pflege der Flächen ermög-
licht. 

onssondierung bein-
haltet, möglich. Die 
Machbarkeitsstudie 
soll sich über das 
gesamte Bombodrom 
erstecken, um nicht 
bereits frühzeitig 
mögliche Maßnahmen-
flächen auszuschlie-
ßen. 

Kap. II.2.5 

S. 63 

Hier sollte die Flächenei-
gentümerin DBU Naturer-
be GmbH genannt werden. 

Hinweis wird im 
Management-
plan berücksich-
tigt. 

Die DBU Naturerbe 
GmbH betreut ihre 
Eigentumsflächen. 
Somit ist keine weitere 
Gebietsbetreuung 
erforderlich. 

Kap. II.3 

Tab. 12 

Die Kosten für das Bren-
nen auf der DBU-
Naturerbe-fläche Marien-
fließ West werden wahr-
scheinlich wesentlich 
höher als auf der Lande-
bahn anzusetzen sein, da 
es sich um ein munitions-
belastetes Gebiet (Katego-
rie 2) handelt. Bitte prüfen 
Sie diese Kostenkalkulati-
on. Es fehlen Kosten für 
die Sondierung und ggf. 
Beräumung, die im Gebiet 
Marienfließ West vor dem 
Abplaggen durchzuführen 
sind. 

Hinweise 
werden im 
Management-
plan zum Teil 
berücksichtigt. 

Die Kostenkalkulation 
erfolgte unter der 
Annahme, dass die 
Flächen von Munition 
beräumt sind. Da das 
auch ohne Munitions-
beräumung unter Ein-
satz gepanzerter 
Technik erfolgen kann, 
werden höhere Kosten 
berücksichtigt. 

Im Managementplan 
ist der Hinweis erfolgt, 
dass die Kosten für 
eine Munitionsbe-
räumung derzeit nicht 
bilanziert werden 
können und daher in 
der Tabelle nicht be-
rücksichtigt sind. 

Karte 3/ 
entspre-
chende 
Textstellen 

Die als wünschenswert 
bezeichnete Entwick-
lungsmaßnahme (wE) 
„Verjüngung der Heide 
durch Plaggen“ geht über 
die von uns geplante 
Flächenkulisse hinaus. 
Dies betrifft die Polygone 
mit den Maßnahmennum-

Hinweis wird 
nicht berück-
sichtigt. 

Nach Rücksprache mit 
Frau Dr. Culmsee 
bezieht sich diese 
fakultative Maßnahme 
auf die Maßnahmen-
karte im Naturerbe-
Entwicklungsplan auf 
die Teilfläche O5 
(abgegrenzt von O3 
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Stellungsnehmen-
der/ Datum 

Kapitel, 
Seite 

Stellungnahme (Original-
text) 

Ergebnis Begründung 

mern 020_3-wEA4 und 
024_3wEA4. Hier bitten wir 
um Korrektur. Bitte beach-
ten Sie, dass diese Maß-
nahme wünschenswert, 
möglicherweise aber nur 
beschränkt durchführbar 
ist, da eine Sondierung 
und ggf. Munitionsbe-
räumung erforderlich ist 
(Munitionsbelastung Kate-
gorie 2). 

durch eine gestrichelte 
Linie). Die DBU 
Naturerbe GmbH kann 
diese Fläche in ihrem 
Plan erweitern, so 
dass im Management-
plan keine Änderun-
gen vorgenommen 
werden müssen. 

Für einige Flächen ist die 
Erhaltung des LRT 4030 
vorgesehen, die aus 
Praktikabilitätsgründen aus 
der Beweidungskulisse 
herausgelassen wurden 
(Kleinstflächen, für die ein 
Waldweideantrag erforder-
lich ist, innerhalb des 
Pachtvertrages mit dem 
Schäfer nicht umsetzbar, 
besser Konzentration auf 
die großen Offenlandflä-
chen und angrenzende 
Wald-Offenland-Über-
gänge). Folgende Polygo-
ne sollten aus der Kulisse 
für die Maßnahmenpla-
nung entfernt werden: 001, 
002, 016. 

Hinweis wird 
teilweise be-
rücksichtigt. 

Die Maßnahme 001 für 
die im Wald liegende 
Teilfläche wird in 
"Erhalt einer halboffe-
nen Heidelandschaft" 
geändert.  

Die Teilfläche mit der 
Maßnahmen-Nr. 016 
be-findet sich in einem 
Bereich, der gemäß 
Naturerbe-Entwick-
lungsplan einer natür-
lichen Waldentwick-
lung unterliegt. Daher 
entfällt die Pflegemaß-
nahme. 

Die Maßnahme 002 
kann nach Aussage 
von Frau Dr. Culmsee 
bestehen bleiben, da 
diese Fläche in das 
Beweidungsregime 
integriert werden kann. 

Machbarkeitsstudie im 
Bombodrom (082): Hier 
werden wir im Naturerbe-
Entwicklungsplan wie 
besprochen weiter diffe-
renzieren und nur die 
Heideflächen im südwestli-
chen Teil des Bombo-
droms in die Kulisse als 
mögliche Pflegefläche 
einbeziehen. Für die 
übrige Fläche ist weiterhin 
eine natürliche Waldent-
wicklung vorgesehen. 

Hinweis wird zur 
Kenntnis ge-
nommen. 

Eine Differenzierung 
der Flächen im Be-
reich des 
Bombodroms ist zum 
gegenwärtigen Zeit-
punkt aufgrund der 
Munitionsbelastung 
nicht abschließend 
möglich. Daher bezieht 
sich die Machbarkeits-
studie weiterhin auf 
das gesamte Bombo-
drom. 

 


